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Gubser Kalt & Partner AG, Brunnenstrasse 17, 8610 uster
Tel. 043 444 20 70, fax 043 444 20 90, info@gubser-kalt.ch, www.gubser-kalt.ch

bührer Treuhand AG, Brunnenstrasse 17, 8610 uster 
Tel. 043 444 20 80, fax 043 444 20 90, info@buehrer-treuhand.ch, www.buehrer-treuhand.ch

Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG, Brunnenstrasse 17, 8610 uster
Telefon 043 444 20 70, fax 043 444 20 90, info@gubser-kalt.ch 

Assuris AG, Brunnenstrasse 17, 8610 uster
Telefon 043 444 21 61, fax 043 444 21 60, info@assuris.ch, www.assuris.ch

I N T E R N A

Am freitag, 21. juni 2013, fand unser alljährlicher sommerausflug statt.  
Diesmal gings zuerst ins Grüne: Eine kompetente und junge försterin führte  
uns durch ihr Waldrevier in Grüningen, erzählte uns spannendes aus Wald und 
flur und sensibilisierte uns fachkundig für die Vegetation. Nach dem anschlies-
senden Zvieri in der Natur waren wir gestärkt für den zweiten Teil unserer 
Nachmittagsreise. Mit spannung kamen wir in fägswil bei Rüti ZH an, wo uns 
bereits aktive bogenschützen und bogenschützinnen in Empfang nahmen.  
Unter professioneller Anleitung machten wir unsere ersten zaghaften Versuche 
im bogenschiessen. Welch ein Plausch! beim anschliessenden Turnier kam 
dann schon bei den einen und anderen der Kampfgeist auf. 
Mit vielen neuen und spannenden Erfahrungen rundeten wir unseren Ausflug im 
Restaurant Adler in Grüningen mit einem vorzüglichen Abendessen und einem 
wie immer leckeren Wein ab.

 Monika Gubser

neueS auS dem     STeueramT   

S T E U E R N

STEUERRECHT AN gEmEINSAmES 
SoRgERECHT ANgEPASST

Der Regierungsrat passt neu den Kinderabzug bei gemeinsamem sorgerecht für 
die staats- und Gemeindesteuer dem bundesrecht an. somit können zukünftig 
Eltern, die nicht gemeinsam besteuert werden, wie bei der bundessteuer einen 
je hälftigen Kinderabzug in Abzug bringen. Quelle: Steueramt des Kantons Zürich

ANmELdUNg zUR mEHRWERTSTEUER IST  
voLLSTäNdIg ELEkTRoNISCH mögLICH

Die Eidgenössische steuerverwaltung (EsTV) ermöglicht es Unternehmen ab 
sofort, sich vollständig elektronisch für die Mehrwertsteuer (MWsT) anzumelden. 
Dieser erste schritt zum E-Government bringt den Unternehmen und der  
steuerverwaltung administrative Erleichterungen und Effizienzgewinne.

Mit der Online-Anmeldung für die MWsT wird der bisherige Anmeldeprozess 
vereinfacht. Die betroffenen Unternehmen müssen den fragebogen nicht mehr 
ausdrucken und per Post an die EsTV schicken, sondern können das Dokument 
elektronisch einreichen. Einige weitere formulare sind in der neuen Anwendung 
integriert und die Angaben dazu können online übermittelt werden. 

Als Nächstes soll die elektronische Einreichung der MWsT-Abrechnung  
möglich werden. Quelle: Eidg. Steuerverwaltung Bern

NEUES mERkbLATT  
NUTzNIESSUNgEN UNd ANdERE RECHTE

Das neue Merkblatt des kantonalen steueramtes enthält eine Zusammen- 
stellung der Praxis der besteuerung von Nutzniessungen, Wohnrechten,  
Dienstbarkeiten, Grundlasten und vorgemerkten persönlichen Rechten bei  
den staats- und Gemeinde-steuern, bei der direkten bundessteuer, bei  
der Erbschafts- und schenkungssteuer sowie der Grundstückgewinnsteuer.

Es kann auf der Homepage des kantonalen steueramtes (steueramt.zh.ch)  
heruntergeladen werden. sollten sie fragen zu diesem Merkblatt respektive  
zu diesen Themen haben, rufen sie uns an. Quelle: Steueramt des Kantons Zürich

 

Thomas Witschi

Kurz erKlärT

kAPITALRESERvEN:
«WEgEN STEUERfREIER dIvIdENdEN dRoHT  
AUSfALL voN 47 mILLIARdEN» Tages-Anzeiger 

 
Zugunsten populistischer schlagzeilen oder aus schlichter Unwissenheit wurde 
das Thema der Kapitalreserven von den Medien zum Teil einseitig dargestellt. 
Worum geht es eigentlich?

bei Kapitalreserven handelt es sich um Reserven, die von den Aktionären nicht 
als Aktienkapital, sondern eben als Kapitalreserven in die Gesellschaft einge-
bracht werden und nicht, wie die Headline des Tages-Anzeigers suggeriert, um 
erwirtschafteten Gewinn der Gesellschaft. Es ist und war unbestritten, dass 
eingebrachtes Aktienkapital auch wieder steuerfrei der Gesellschaft durch eine 
Kapitalherabsetzung entzogen werden kann. Dasselbe gilt nun auch für die 
Kapitalreserven. Dies ist steuersystematisch sicherlich richtig. 

Warum dieser Aufruhr? Es haben sich über die Zeit grosse Mengen dieser 
Kapitalreserven angehäuft, da diese nur mit steuerlichen folgen der Gesell-
schaft entnommen werden konnten. Nun sind diese bezüge steuerfrei und die 
Gesellschaften nutzen diese Möglichkeit selbstverständlich. Ein festgelegtes 
jährliches Maximum der bezüge dieser Kapitalreserven hätte den Aufruhr und 
die kurzfristigen steuerausfälle wahrscheinlich etwas gemildert. 

Thomas Witschi

k A P I T A L R E S E R v E N
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neu Bei unS:
marKuS SiegwarT

I N T E R N A

Markus siegwart ist seit dem 1. juni 2013 neu  
als sachbearbeiter bei uns tätig. Er absolviert 
zurzeit die Zusatzausbildung zum sachbearbeiter 
Treuhand. 

Markus siegwart ist im aargauischen freiamt auf- 
gewachsen und lebt inzwischen seit über neun  
jahren in Winkel bei bülach. seine Erfahrungen  
im buchhaltungsbereich sammelte Markus siegwart  

in einer KMU, welche im Wärmepumpengeschäft erfolgreich tätig ist. Die 
Ausbildung zum sachbearbeiter Rechnungswesen hat er bei der KV business 
school in Zürich erfolgreich abgeschlossen. Die freizeit verbringt Markus  
siegwart zusammen mit seiner frau in der Natur, beim spazieren und beim 
skifahren. Als saxofonist ist er zudem in der stadtmusik bülach engagiert.

Kurz, relevanT    und aKTuell  

E d I T o R I A L

I N T E R N A

35-JäHrigeS    firmenBeSTeHen 

Liebe kundinnen und kunden, 
liebe Leserinnen und Leser

seit 35 jahren betreuen und beraten wir erfolgreich unsere Kunden – und 
blicken mit freude in die Zukunft. Dank absoluter Zuverlässigkeit, konti- 
nuierlichem fortschritt und kundenorientierter Kreativität ist unsere firma  
stetig gewachsen und kann sich Neuerungen schnell und flexibel anpassen. 

Dazu gehört auch der offene Dialog. Mit unserem neu überarbeiteten Newsletter 
berichten wir kurz und bündig über sachrelevante und aktuelle Themen, die für 
sie wichtig und interessant sein könnten. Und wenn sie sich für einzelne Themen 
speziell interessieren und detailliertere Informationen wünschen: Wir sind  
jederzeit für sie da und beantworten gerne und mit viel Know-how Ihre fragen.

selbstverständlich zeigen wir hier auch unserere persönliche seite: Wir freuen 
uns, Ihnen unseren neuen Mitarbeiter Markus siegwart vorstellen zu dürfen.

In diesem sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre.

Adrian gubser, Partner
Urs kalt, Partner

Dass unsere weitsichtige strategie für uns und unsere Kunden äusserst wirksam 
ist, bestätigt allein schon unser 35-jähriges bestehen. Unserem hoch motivier-
ten Team, das massgeblich an unseren Erfolgen beteiligt ist und das Unterneh-
men prägt, danken wir an dieser stelle ganz herzlich. 

In den vergangenen 35 jahren haben wir Hunderte von Projekten effizient und 
effektiv bewältigt. Was im jahre 1978 noch Abax Treuhand AG hiess und durch 
den Zusammenschluss mit Keller Treuhand AG sowie bührer Treuhand AG zur 
heutigen firmenstruktur wurde, hat sich in den letzten jahren zu einer starken 
Dienstleistungsfirma entwickelt. Leitlinien für alle unsere Entscheidungen 
waren unser Know-how auf höchstem Niveau, die Zufriedenheit unserer Kunden 
und Mitarbeitenden sowie die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.  
Wir werden auch weiterhin daran festhalten. Weil wir davon überzeugt sind, 
dass langfristiges Denken und eine solide strategie uns und unseren Kunden 
die bestmögliche Zukunft bietet.

Dem wichtigsten Erfolgsträger – unseren Kunden – möchten wir an dieser stelle 
grossen Dank aussprechen. Mit Ihren interessanten Projekten und Inputs,  
Ihrem Vertrauen und der konstruktiven Zusammenarbeit haben sie es uns  
ermöglicht, stetig zu wachsen und uns in jeder Hinsicht zu steigern.

Wir freuen uns darauf, sie auch in Zukunft kompetent und engagiert begleiten 
zu dürfen und die für sie optimalen Lösungen zu finden.

aKTuelleS

KorreKTeS Belegen    von STeueraBzÜgen 

LIEgENSCHAfTSUNTERHALT

bereits in einem früheren Newsletter haben wir uns eingehend mit dem Thema 
beschäftigt. Auch weiterhin ist es das Thema Nummer eins bei Aufrechnungen 
seitens des steueramtes. Wir möchten daher nochmals auf die wichtigsten 
Punkte hinweisen, die zu beachten sind, damit wir Ihren Liegenschaftsunter-
halt möglichst reibungslos in Abzug bringen können. Per Definition ist Liegen-
schaftsunterhalt nur gegeben, wenn ein Ersatz vorliegt. Dies zu beweisen, ist 
sache des steuerpflichtigen. Hier die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind:

•	 Es	ist	zu	empfehlen,	bei	grösseren	Renovationen	von	den	Handwerkern	 
 detaillierte Rechnungen oder Rapporte zu verlangen, damit nachgewiesen  
 werden kann, was allenfalls abgebrochen und entsorgt worden ist, ander- 
 seits was neu gebaut und eingebaut wurde. 

•	 Es	ist	zu	empfehlen,	den	renovierten	Teil	des	Hauses	vor	und	nach	der	 
 Renovation zu fotografieren. Dies stellt zusätzlich sicher, dass Ersatz  
 nachgewiesen werden kann.

•	 Belege	von	Renovationen	sind	auf	jeden	Fall	mindestens	20	Jahre	auf- 
 zubewahren. so kann gegebenfalls ein Ersatz belegt werden.

vERmögENSvERWALTUNgSkoSTEN

Die steuerverwaltung geht vermehrt dazu über, Abzüge für die Vermögensver-
waltung genauer unter die Lupe zu nehmen und gegebenfalls aufzurechnen. 
folgendes ist zu beachten:

Abzugsfähig sind grundsätzlich nur Kosten für die Verwaltung und Verwahrung 
von beweglichen Vermögen und Kosten, die für die Erstellung von steueraus-
zügen entstehen. 

Nichts abzugsfähig sind Auslagen für die Veräusserung und den Erwerb von 
Wertschriften wie Gebühren, Kommissionen, Emissionsabgaben, Provisionen 
sowie fixe oder erfolgsorientierte Auslagen für finanz- oder Anlageberatung.

Anstelle der effektiven Kosten kann für die Verwaltung von Wertschriften  
(ohne bankguthaben, Darlehen oder Aktien, die selber verwaltet werden) vom 
steuerwert eine Pauschale von 3‰ vorgenommen werden.
 Thomas Witschi

S T E U E R P R A X I S

R E C H T S P R A X I S

S o z I A L v E R S I C H E R U N g E N

umwandlung von     einzelunTerneHmen 

UmWANdLUNg voN EINzELUNTERNEHmEN  
IN EINE kAPITALgESELLSCHAfT

Wie binde ich meinen Ehepartner mit ein?
Es stellt sich bei einer Umwandlung eines Einzelunternehmens die frage, 
wie ich den Ehepartner in die Gesellschaft richtig einbinde. Da man früher 
zur Gründung einer GmbH oder AG mehrere Gründer benötigt hat, tendieren 
firmeninhaber dazu, ihren Ehepartner als Teilhaber in die Gesellschaft mit 
einzubeziehen. Dies kann aber heute in der Praxis eleganter gelöst werden.

Unterschriftenregelung 
Die Gesellschaft kann über den Ehepartner mit einer Einzelunterschrift oder 
Einzelprokura im falle eines Ausfalles des Inhabers handlungsfähig bleiben. 
Ebenfalls kann der Ehepartner als Direktor (AG) oder als Geschäftsführer 
(GmbH) eingesetzt werden.

Erbrecht
Hier ist die erbrechtliche situation der Ehepartner und deren Erben anzu-
schauen. sind Kinder vorhanden? Wer ist Erbe? Erbrechtlich gibt es ver-
schiedenste Varianten, im falle eines Ausfalles des Inhabers den Ehepartner 
möglichst zu begünstigen respektive die Weiterführung der Gesellschaft 
sicherzustellen.  
Mit der Übertragung eines symbolischen Anteils an der Gesellschaft kann eine 
optimale begünstigung des Ehepartners sicherlich nicht erreicht werden.

Die Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine Kapitalgesellschaft ist 
sicher der richtige Moment, sich über oben genannte Themen Gedanken  
zu machen. Wir beraten sie gerne.

 Thomas Witschi

fREIbETRAg füR mILIzfEUERWEHRLEUTE

Auf die ersten cHf 5’000.– Entschädigung an Milizfeuerwehrleute werden keine 
AHV-beiträge erhoben – soweit es sich um die Kernaufgabe der feuerwehr handelt 
(siehe auch Art. 24 bst. f bis Direkte bundessteuer). Quelle: Newsletter der SVA Zürich

ANPASSUNg dER NEUEN AHv-LoHNSUmmE bEI  
NEUEINTRITTEN UNTER dEm JAHR

bei Neueintritten unter dem jahr ist es sinnvoll, die jahreslohnsumme der AHV,  
die als basis für die provisorische Rechnung gilt, anzupassen. so können  
hohe Nachzahlungen und allenfalls sogar Zinszahlungen vermieden werden. 
Ausserdem ist der Ausgleichskasse spätestens 30 Tage nach stellenantritt der 
stelleneintritt zu melden. Die Ausgleichskasse eröffnet für jeden Mitarbeiter  
ein individuelles Konto, auf dem jeweils der jahreslohn eingetragen wird.  
Diese Einträge sind wichtig für die spätere Rentenberechnung. 

Die sVA Zürich stellt ihren Kunden ein Meldeformular für Neueintritte zur  
Verfügung (www.svazurich.ch). 

Wichtig bei der Anmeldung ist die AHV-Nummer des neuen Mitarbeiters.  
Wo können sie die ersehen? Die AHV-Nummer steht auf jedem Krankenkassen-
kärtchen, das in vielen Portemonnaies steckt.  Quelle: Newsletter der SVA Zürich

dIE AHv fEIERT IHREN 65. gEbURTSTAg

Das wichtigste sozialwerk der schweiz – die AHV – wird dieses jahr 65 jahre 
alt. Wollen sie in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der AHV 
stöbern? schauen sie nach unter: www.65-jahre-ahv.ch Quelle: www.ahv-iv.info

zUR ERINNERUNg: kURzARbEITSENTSCHädIgUNg

Kurzarbeitsentschädigung kann beantragt werden, wenn die übliche Arbeits-
zeit aus wirtschaftlichen Gründen vorübergehend um mindestens 10% gekürzt 
werden muss. somit soll verhindert werden, dass infolge kurzfristiger und 
unvermeidbarer Arbeitsausfälle Kündigungen ausgesprochen werden müssen. 
brauchen sie beratung oder Hilfe beim Einreichen des Gesuches?  
Wir sind für sie da. Rufen sie an. Quelle: www.awa.zh.ch

fIRmENWAgEN ALS NATURALLoHN

Haben sie einen Geschäftswagen? Wird Ihnen ein Privatanteil aufgerechnet?  
Da die Geschäftsfahrzeuge meist auch privat genutzt werden, ist diese Privat-
nutzung als Naturallohn steuer- und AHV-pflichtig. Die Ausgleichskassen sowie 
die steuerämter rechnen mit einem Privatanteil von 9,6% des Kaufpreises  
ohne Mehrwertsteuer pro jahr. bei einem fahrzeugpreis von cHf 56’000.–  
(ohne Mehrwertsteuer) ergibt sich somit eine Gehaltsnebenleistung von  
cHf 5’376.–. Um diesen betrag erhöht sich der jahreslohn des Mitarbeiters.
 Quelle: Newsletter der SVA Zürich

 
 Monika Zwirner


